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Tagesordnungspunkt 70 b) 

Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/62/439/Add.2)] 

62/152. Erklärung über das Recht und die Verpflichtung von Einzel-
personen, Gruppen und Organen der Gesellschaft, die allge-
mein anerkannten Menschenrechte und Grundfreiheiten zu 
fördern und zu schützen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/144 vom 9. Dezember 1998, mit der sie die in 
der Anlage zu der genannten Resolution enthaltene Erklärung über das Recht und die Ver-
pflichtung von Einzelpersonen, Gruppen und Organen der Gesellschaft, die allgemein aner-
kannten Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen, im Konsens ver-
abschiedete, und erneut erklärend, wie wichtig die Erklärung und ihre weite Verbreitung ist, 

 sowie unter Hinweis auf alle früheren Resolutionen zu dieser Frage, insbesondere ihre 
Resolution 60/161 vom 16. Dezember 2005 und die Resolution 2005/67 der Menschen-
rechtskommission vom 20. April 20051, 

 ferner unter Hinweis auf die Resolutionen 5/1 und 5/2 des Menschenrechtsrats vom 
18. Juni 20072, 

 mit tiefer Besorgnis davon Kenntnis nehmend, dass in vielen Ländern Personen und 
Organisationen, die sich für die Förderung und Verteidigung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten einsetzen, auf Grund dieser Tätigkeiten häufig Drohungen, Drangsalierun-
gen und Unsicherheit ausgesetzt sind, so auch durch Einschränkungen der Vereinigungsfrei-
heit oder der freien Meinungsäußerung oder des Rechts, sich friedlich zu versammeln, oder 
durch Missbrauch von Zivil- oder Strafverfahren, 

 ernsthaft besorgt darüber, dass in einigen Fällen Gesetze und sonstige Maßnahmen 
zum Schutz der nationalen Sicherheit und zur Bekämpfung des Terrorismus missbräuchlich 
gegen Menschenrechtsverteidiger angewandt wurden beziehungsweise dass sie deren Arbeit 
und Sicherheit in völkerrechtswidriger Weise behindert haben, 

_______________ 
1 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplement No. 3 und Korrigenda 
(E/2005/23 und Corr.1 und 2), Kap. II, Abschn. A. 
2 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Supplement No. 53 (A/62/53), 
Kap. IV, Abschn. A. 
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 sowie ernsthaft besorgt über die nach wie vor zahlreichen Menschenrechtsverletzun-
gen an Personen, die sich für die Förderung und Verteidigung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten überall auf der Welt einsetzen, sowie darüber, dass in vielen Ländern Dro-
hungen, Angriffe und Einschüchterungshandlungen gegen Menschenrechtsverteidiger nach 
wie vor straflos bleiben und dass sich dies nachteilig auf ihre Arbeit und ihre Sicherheit 
auswirkt, 

 besorgt über die erhebliche Zahl an Mitteilungen an die Sonderbeauftragte des Gene-
ralsekretärs über die Lage von Menschenrechtsverteidigern, die zusammen mit den von ver-
schiedenen Mechanismen für besondere Verfahren vorgelegten Berichten nahe legen, dass 
Menschenrechtsverteidiger, einschließlich der Frauen unter ihnen, ernsthaften Risiken aus-
gesetzt sind, 

 unter Hervorhebung der wichtigen Rolle von Einzelpersonen, Organisationen der Zi-
vilgesellschaft, einschließlich nichtstaatlicher Organisationen, und Gruppen und Organen 
der Gesellschaft, einschließlich unabhängiger nationaler Institutionen, im Hinblick auf die 
Förderung und den Schutz aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle, namentlich 
bei der Bekämpfung der Straflosigkeit, der Förderung des Zugangs zur Justiz und zu Infor-
mationen, der Partizipation der Öffentlichkeit an Entscheidungsprozessen, der Förderung, 
Stärkung und Erhaltung der Demokratie, der Bekämpfung der Armut und der Förderung des 
Rechts auf Entwicklung, und daran erinnernd, dass sie allesamt Rechte, Verantwortlichkei-
ten und Pflichten innerhalb und gegenüber der Gemeinschaft haben, 

 in der Erkenntnis, dass Menschenrechtsverteidiger eine maßgebliche Rolle dabei spie-
len können, Anstrengungen zur Stärkung des Friedens und der Entwicklung durch Dialog, 
Offenheit, Partizipation und Gerechtigkeit zu unterstützen, namentlich indem sie die Förde-
rung und den Schutz der Menschenrechte überwachen, darüber berichten und dazu beitra-
gen, 

 unter Hinweis darauf, dass gewisse Rechte im Einklang mit Artikel 4 des Internationa-
len Paktes über bürgerliche und politische Rechte3 als Rechte anerkannt werden, die unter 
keinen Umständen außer Kraft gesetzt werden können, und dass jede Außerkraftsetzung von 
anderen Bestimmungen des Paktes in jedem Falle mit dem genannten Artikel im Einklang 
stehen muss, sowie unter Betonung des Ausnahme- und Übergangscharakters aller solcher 
Außerkraftsetzungen, auf die der Menschenrechtsausschuss in seiner am 24. Juli 2001 ver-
abschiedeten Allgemeinen Bemerkung 29 über Notstandssituationen4 hingewiesen hat, 

 in Anerkennung der wichtigen Tätigkeit, die die Sonderbeauftragte leistet, und zu ei-
ner verstärkten Zusammenarbeit zwischen der Sonderbeauftragten und den anderen beson-
deren Verfahren des Menschenrechtsrats sowie anderen zuständigen Organen, Büros, 
Hauptabteilungen und Sonderorganisationen der Vereinten Nationen und ihrem Personal am 
Amtssitz und auf Landesebene im Rahmen ihres Mandats anregend, 

 unter Begrüßung der regionalen Initiativen zur Förderung und zum Schutz der Men-
schenrechte wie auch der Zusammenarbeit zwischen internationalen und regionalen Mecha-
nismen zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern und zu weiteren Fortschritten in dieser 
Hinsicht anregend, 

 sowie unter Begrüßung der Schritte, die einige Staaten unternommen haben, um na-
tionale Politiken oder Rechtsvorschriften zum Schutz von Einzelpersonen, Gruppen und 

_______________ 
3 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; 
LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 
Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt). 
4 Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supplement No. 40 (A/56/40), Vol. I, An-
hang VI. 
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Organen der Gesellschaft, die sich für die Förderung und Verteidigung der Menschenrechte 
einsetzen, zu verabschieden, 

 daran erinnernd, dass die Staaten die Hauptverantwortung für die Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte tragen, erneut erklärend, dass die mit der Charta der Vereinten 
Nationen und anderen völkerrechtlichen Verpflichtungen der Staaten auf dem Gebiet der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten übereinstimmenden innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten den rechtlichen Rahmen bilden, innerhalb dessen die Menschenrechtsverteidiger ihre 
Tätigkeit ausüben, und mit tiefer Besorgnis feststellend, dass die Aktivitäten mancher nicht-
staatlicher Akteure die Sicherheit der Menschenrechtsverteidiger in erheblichem Maße be-
drohen, 

 hervorhebend, dass es robuster und wirksamer Maßnahmen zum Schutz von Men-
schenrechtsverteidigern bedarf, 

 1. fordert alle Staaten auf, für die Erklärung über das Recht und die Verpflichtung 
von Einzelpersonen, Gruppen und Organen der Gesellschaft, die allgemein anerkannten 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen5, einzutreten und sie in 
vollem Umfang zu verwirklichen, namentlich indem sie gegebenenfalls konkrete Maßnah-
men zu diesem Zweck ergreifen; 

 2. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht der Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs für die Lage von Menschenrechtsverteidigern6 und ihrem Beitrag zur 
wirksamen Förderung der Erklärung und zur Verbesserung des Schutzes von Menschen-
rechtsverteidigern überall auf der Welt; 

 3. verurteilt alle Menschenrechtsverletzungen an Personen, die sich für die Förde-
rung und Verteidigung der Menschenrechte und Grundfreiheiten überall auf der Welt einset-
zen, und fordert die Staaten nachdrücklich auf, alle geeigneten, mit der Erklärung und allen 
weiteren einschlägigen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte im Einklang ste-
henden Maßnahmen zu ergreifen, um derartigen Menschenrechtsverletzungen ein Ende zu 
setzen; 

 4. fordert alle Staaten auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den 
Schutz der Menschenrechtsverteidiger sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene zu 
gewährleisten, einschließlich in Zeiten bewaffneter Konflikte und der Friedenskonsolidie-
rung; 

 5. fordert alle Staaten außerdem auf, das Recht der freien Meinungsäußerung und 
die Vereinigungsfreiheit von Menschenrechtsverteidigern zu gewährleisten, zu schützen und 
zu achten und dort, wo Registrierungspflicht besteht, ihre Registrierung zu erleichtern, na-
mentlich durch die Festlegung wirksamer und transparenter Kriterien und nichtdiskriminie-
render, zügiger und kostengünstiger Verfahren im Rahmen ihres innerstaatlichen Rechts; 

 6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, dafür Sorge zu tragen, dass alle ihre 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus und zur Wahrung der nationalen Sicherheit 
ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen, insbesondere aus dem Völkerrecht auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, entsprechen und weder die Arbeit der Einzelpersonen, Gruppen und 
Organe der Gesellschaft, die sich für die Förderung und Verteidigung der Menschenrechte 
einsetzen, behindern noch ihre Sicherheit beeinträchtigen; 

 7. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, geeignete Maßnahmen zu er-
greifen, um die Frage der Straflosigkeit für Angriffe, Drohungen und Einschüchterungs-

_______________ 
5 Resolution 53/144, Anlage. 
6 Siehe A/62/225. 



A/RES/62/152 

 4 

handlungen, einschließlich Fällen von geschlechtsspezifischer Gewalt, gegen Menschen-
rechtsverteidiger und ihre Angehörigen anzugehen, namentlich indem sie dafür sorgen, dass 
Beschwerden von Menschenrechtsverteidigern umgehend untersucht werden und dass ihnen 
auf transparente, unabhängige und rechenschaftspflichtige Weise nachgegangen wird; 

 8. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit der Sonderbeauftragten bei der Wahr-
nehmung ihres Mandats zusammenzuarbeiten und sie dabei zu unterstützen, rechtzeitig alle 
Informationen vorzulegen und die ihnen von der Sonderbeauftragten übermittelten Mittei-
lungen ohne unangemessene Verzögerung zu beantworten; 

 9. fordert die Staaten auf, ernsthaft in Erwägung zu ziehen, den Anträgen der Son-
derbeauftragten auf Besuch ihres Landes zu entsprechen, und fordert sie nachdrücklich auf, 
mit der Sonderbeauftragten im Hinblick auf die Weiterverfolgung und Umsetzung ihrer 
Empfehlungen in einen konstruktiven Dialog einzutreten, um ihr die noch wirksamere Er-
füllung ihres Mandats zu ermöglichen; 

 10. bittet die Staaten, die Erklärung in die Landessprachen übersetzen zu lassen und 
Maßnahmen zu ihrer besseren Verbreitung zu treffen; 

 11. legt den Staaten nahe, die Erklärung besser bekannt zu machen und eine ent-
sprechende Schulung zu fördern, um Amtsträger, Organisationen, Behörden und Justiz zur 
Einhaltung der Bestimmungen der Erklärung zu befähigen und dadurch ein besseres Ver-
ständnis und mehr Achtung für die Einzelpersonen, Gruppen und Organe der Gesellschaft, 
die sich für die Förderung und Verteidigung der Menschenrechte einsetzen, zu bewirken; 

 12. ermutigt die zuständigen Organe der Vereinten Nationen, einschließlich auf 
Landesebene, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats und in Zusammenarbeit mit den Staaten 
die Erklärung und die Berichte der Sonderbeauftragten gebührend zu berücksichtigen, und 
ersucht in diesem Zusammenhang das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen 
für Menschenrechte, die Aufmerksamkeit aller zuständigen Organe der Vereinten Nationen, 
so auch auf Landesebene, auf die Berichte der Sonderbeauftragten zu lenken; 

 13. ersucht das Amt des Hohen Kommissars sowie die anderen zuständigen Organe, 
Büros, Hauptabteilungen und Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, im Rahmen ih-
res jeweiligen Mandats zu prüfen, wie sie die Staaten dabei unterstützen können, die Rolle 
der Menschenrechtsverteidiger und ihre Sicherheit zu stärken, einschließlich in Situationen 
bewaffneter Konflikte und bei der Friedenskonsolidierung; 

 14. ersucht den Generalsekretär, die Sonderbeauftragte mit dem Personal sowie mit 
den Sach- und Finanzmitteln auszustatten, die sie benötigt, um ihr Mandat weiterhin wirk-
sam wahrnehmen zu können, so auch durch Besuche der betreffenden Länder; 

 15. ersucht alle zuständigen Einrichtungen und Organisationen der Vereinten Natio-
nen, im Rahmen ihres Mandats der Sonderbeauftragten bei der Durchführung ihres Tätig-
keitsprogramms jede erdenkliche Hilfe und Unterstützung zu gewähren; 

 16. ersucht die Sonderbeauftragte, der Generalversammlung und dem Menschen-
rechtsrat auch künftig im Einklang mit ihrem Mandat jährlich über ihre Tätigkeit Bericht zu 
erstatten; 

 17. beschließt, diese Frage auf ihrer vierundsechzigsten Tagung unter dem Punkt 
„Förderung und Schutz der Menschenrechte“ zu behandeln. 

76. Plenarsitzung 
18. Dezember 2007 


